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Die Ausführungen des Sachverständigen in seiner Rekurs-
beantwortung sind nicht stichhältig. Zum einen meint der
Sachverständige, dass die Bestimmung des § 34 GebAG in
der Fassung des Berufsrechtsänderungsgesetzes 2008
noch nicht anwendbar sei. Art XVII des Berufsrechtsände-
rungsgesetzes 2008 sieht für § 34 GebAG kein Inkrafttre-
tensdatum vor. Diesbezüglich liegt offensichtlich ein
Redaktionsversehen vor, da in Art XVII § 21 die §§ 36, 43
Abs 1, § 53 Abs 1 und § 54 GebAG genannt sind und be-
stimmt wird, dass die neuen, durch das Berufsrechtsände-
rungsgesetz 2008 geänderten Bestimmungen auf
Tätigkeiten anzuwenden sind, die nach dem 31. 12. 2007
vorgenommen werden. In der Regierungsvorlage zum Be-
rufsrechtsänderungsgesetz 2008 findet sich hingegen die
Anmerkung, dass jene geänderten Bestimmungen des 
GebAG, die die Ermittlung der Gebühr betreffen, auf Tätig-
keiten anzuwenden sind, die nach dem 31. 12. 2007 vorge-
nommen werden. Da auch § 34 GebAG, insbesondere
dessen neuer Abs 3, ebenfalls die Ermittlung der Gebühr
betrifft, wird auch in diesem Fall auf die Vornahme der Tä-
tigkeit abzustellen sein. Der Akt war dem Sachverständigen
mit dem Gutachtensauftrag zwar bereits am 12. 11. 2007
übermittelt worden; die erste erkennbare Tätigkeit entfaltete
der Sachverständige aber erst mit der Befundaufnahme am
28. 3. 2008. Es ist daher davon auszugehen, dass der Sach-
verständige zumindest den weitaus überwiegenden Teil sei-
ner Tätigkeit erst im Jahr 2008 und somit nach Inkrafttreten
des Berufsrechtsänderungsgesetzes 2008 erbracht hat.

Sofern sich der Sachverständige in seiner Rekursbeantwor-
tung darauf stützt, dass der Antragsteller seine Einwendun-
gen gegen den Gebührenanspruch nach Zustellung der
Gebührennote verspätet erhoben habe, ist lediglich darauf zu
verweisen, dass die Bestimmung des § 39 Abs 3 GebAG zwar
nicht nur der Begründungserleichterung für das Gericht dient;
eine unterbliebene Erstattung von Einwendungen gegen eine
in den Tatsachenbereich fallende disponible Gebührenposi-
tion nimmt einem späteren Rechtsmittel das Rechtsschutz -
interesse. Das Gericht wird dadurch aber nicht davon
entbunden, den Gebührenantrag auf Schlüssigkeit, seine
Übereinstimmung mit dem Akteninhalt und auf zwingende ge-
setzliche Bestimmungen zu überprüfen (SV 1999/2, 93).

Hingegen musste die vom Antragsteller in seinem Rekurs
ausgesprochene Mutmaßung, dass sich der Sachverstän-
dige wohl auch einer Hilfskraft bedient habe, die geringer
zu entlohnen sei als der Sachverständige selbst, erfolglos
bleiben, weil dieser Umstand vom Rekurswerber nicht frist-
gerecht gerügt worden war. 

Sollte bereits der volle, vom Erstgericht zugesprochene Ge-
bührenbetrag ausbezahlt worden sein, wird das Erstgericht
den Sachverständigen zur Rückzahlung des Differenzbetra-
ges aufzufordern haben. Andernfalls wird das Erstgericht eine
abgeänderte Auszahlungsanordnung zu erlassen haben. 

Der Ausspruch über die Unzulässigkeit des Revisionsrekur-
ses gründet auf § 37 Abs 3 Z 16 MRG iVm § 62 Abs 2 Z 3
AußStrG.

Anmerkung: 

Die Entscheidung des LG Korneuburg ist in den Rechts-
sätzen 2 und 4 problematisch und wohl mit der herr-
schenden Rechtsprechung nicht im Einklang.

Das Rekursgericht hätte zur Frage, ob der Sachverständige
den 20%igen Abschlag vorgenommen hat und von 
welchem Basiswert er ausgegangen ist – etwa von einem
außergerichtlichen Erwerbseinkommen für eine ähnliche
Tätigkeit –, ein Verbesserungsverfahren nach § 39 Abs 1
GebAG durchführen müssen (vgl Krammer/Schmidt, SDG-
GebAG³, Anm 4 zu § 39 GebAG sowie Krammer in Anm zu
SV 2008/4, 198). Für die Mutmaßung des Rekursge-
richts, der Abschlag von 20 % sei unterblieben und daher
vom Stundensatz von 85 Euro nachzuholen (Herabsetzung
auf 68 Euro), besteht keine gesetzliche Grundlage.

Die Höhe des Stundensatzes des Sachverständigen ge-
hört im Übrigen nach der Rechtsprechung zu den „dispo-
niblen Gebührenpositionen“. Eine amtswegige
Überprüfung ohne rechtzeitige Einwendung einer Partei
nach § 40 Abs 1 Z 1 GebAG ist unzulässig (§ 39 Abs 3
GebAG). Das Vorbringen des Sachverständigen, dass der
Antragsteller des Außerstreitverfahrens seine Einwendun-
gen verspätet erhoben habe, wäre daher zu prüfen ge-
wesen. Bei Verspätung der Einwendungen wäre dem
Rekurs des Antragstellers nicht Folge zu geben gewesen.

Harald Krammer

Mühewaltungsgebühr eines
Schriftsachverständigen
(§ 34 Abs 2 GebAG )
1. Die Mühewaltungsgebühr eines Sachverständigen

aus dem Fachgebiet der Handschriftenunter -
suchungen und -vergleichung ist nach § 34 Abs 1
und 2 GebAG nach den außergerichtlichen Ein-
künften für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit mit
einem Abschlag von 20 % zu bestimmen.

2. Der vom Sachverständigen verrechnete Stunden-
satz von 95 Euro berücksichtigt diesen Abschlag
von dem durch die Vorlage einer Honorarnote be-
scheinigten Stundensatz für ein Privatgutachten
von 150 Euro.

OLG Graz vom 30. Oktober 2008, 10 Bs 332/08m

In dem gegen X. Y. beim Landesgericht Leoben geführten
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verge-
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hens des schweren Betruges nach den §§ 146, 147 Abs 2
StGB in der Form der Beitragstäterschaft nach § 12 Alter-
native 3 StGB und wegen der Vergehen der Urkundenfäl-
schung nach § 223 Abs 2 StGB wurde der Sachverständige
aus dem Fachgebiet der Handschriftenuntersuchungen und
-vergleichung N. N. durch die Staatsanwaltschaft Leoben
am 19. 3. 2008 zum Sachverständigen bestellt und mit Be-
fund und Gutachten zum Wahrscheinlichkeitsgrad einer Un-
terschriftenfälschung durch den Beschuldigten beauftragt. 

Das Gutachten wurde am 12. 6. 2008 unter Anschluss einer
Gebührennote bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. 

Das Ermittlungsverfahren gegen X. Y. wurde nach Einlan-
gen des Gutachtens am 12. 6. 2008 aus dem Grunde des
§ 190 Z 2 StPO eingestellt. 

An Gebühren verzeichnete der Sachverständige – auf den
Beschwerdegegenstand reduziert – Mühewaltung für 23
Arbeitsstunden zu 95 Euro, sohin 2.185 Euro sowie die dar-
auf entfallende 20%ige Mehrwertsteuer.

Insgesamt begehrte der Sachverständige den Zuspruch
von Gebühren in Höhe von 2.922 Euro einschließlich 20 %
USt von 487 Euro.

Der Revisor erhob Einwendungen gegen die verzeichnete
Mühewaltungsgebühr von 95 Euro pro Stunde unter Ver-
weis auf § 34 Abs 2 GebAG, wonach bei einer Auszahlung
der Sachverständigengebühren aus Amtsgeldern ein Ab-
schlag von 20 % auf den außergerichtlichen Stundensatz
vorzunehmen ist.

In seiner Äußerung zu den Einwendungen des Revisors
brachte der Sachverständige vor, dass der dem Gericht ver-
rechnete Stundensatz von 95 Euro exklusive 20 % Um-
satzsteuer unter seinem außergerichtlichen Stundensatz
von 120 Euro bis 150 Euro liege und begehrte den Zu-
spruch in der geltend gemachten Höhe. 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte der Erstrich-
ter den Einwendungen des Revisors entsprechend die Mü-
hewaltungsgebühr gemäß § 34 Abs 2 GebAG mit 1.748
Euro, ersichtlich mit einem Abschlag von 20 % von den ver-
zeichneten 2.185 Euro für 23 Stunden à 95 Euro. Zur Be-
gründung verwies der Erstrichter den Sachverständigen auf
einen fehlenden Nachweis für das außergerichtliche Ein-
kommen.

Die Gebühr für Mühewaltung ist gemäß § 34 Abs 1 GebAG
in der Fassung des Berufsrechtsänderungsgesetzes 2008,
BGBl I 2007/111, nach richterlichem Ermessen nach der
aufgewendeten Zeit und Mühe und nach den Einkünften zu
bestimmen, die der Sachverständige für eine gleiche oder
ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben üb-
licherweise bezöge, mindestens aber mit 20 Euro für die
wenn auch nur begonnene Stunde. Nach dem letzten Satz
des Abs 2 ist bei nicht tarifmäßig zu entlohnenden Leistun-
gen auf die Gebührenbemessung nach Abs 1 ein Abschlag
von 20 % im Hinblick auf die öffentliche Aufgabe der
Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit vorzunehmen.

Mit seiner Beschwerde legte der Sachverständige nunmehr
eine Honorarnote für ein Privatgutachten aus dem ersten
Halbjahr des laufenden Jahres vor, für das er einen Stunden-
satz von 150 Euro exklusive MwSt zur Verrechnung brachte. 

Damit ist im Sinne des Beschwerdevorbringens dargetan,
dass der nunmehr gesetzlich verankerte 20%ige Abschlag
vom außergerichtlichen Erwerbseinkommen im verrechne-
ten Stundensatz von 95 Euro bereits berücksichtigt ist.

Der Beschwerde war daher Folge zu geben, die Mühewal-
tungsgebühr für 23 Stunden gemäß der Honorarnote des
Sachverständigen mit 2.185 Euro exklusive USt zu bestim-
men und dem Sachverständigen damit die mit der Honorar-
note verzeichneten Gebühren im gesamten Umfang von
2.922 Euro einschließlich 20 % USt 487 Euro zuzusprechen. 
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